
Die Saarländer als Prozeßhanel.

Trier gerät in Erregung, der ihm willkommene und für die damalige Zeit
beträchtliche Fremdenverkehr ercheint durch die Schmälerung des Gebiets-
umfangs eines Landgerichts arg gefährdet. Man meldet als Ueberrachung von
Berlin, daß Abgeordnete aus Saarbrücken höcht illoyal mit Umgehung des
Intanzenweges in der Reidenz erchienen eien und mit dem Wiuniter des
3nnern, v. Rochow, über die Sache direkt verhandeln. In dieem unerhörten
Vorgehen, der zu Gehoram gegen ihn verpflichteten „Unterthanen“ ieht der
Regierungspräident v. Ladenberg eine bedenkliche Gefährdung der Staats-
ordnung und Brüskierung einer Peron. Es it dreimal mehr, als die büro-
kratiche Auffaung von einer Würde verdauen kann. Hoch aufgerichtet zitiert
er einen Schiller: „Mut zeiget auch der Mameluk, Gehoram it des Chriten
Schmuck.“ Ein treitbarer Ritter, bekämpft er mit pitz gechnittenem Federkiel
die Abicht der Abordnung bei dem Miniter des Innern.

Im Preußichen Geheimarc&lt;hiv zu Berlin-Dahlem wurden die Aktentücke
hierüber von Dr. Löwentein-Trier aufgetöbert. Sie ind, gang ab-
geehen von dem eigenartigen Deutch, mit idem der Regierungspräident jedem
Juriten die Konkurrenz erfolgreich hält, inhaltlich bedeutfam genug, hier
in einigen Punkten fetgehalten zu werden. Am 2. November 1834 chreibt das
erzürnte Herz :an einen Vorgeetzten, den Miniter des Innern, u. a. folgendes:
„Das allgemein in Trier verbreitete Gerücht, daß eine Zivilkammer in Saar-
brücken werde 'errichtet werden, erregt einige Beorgnis wegen der die Stadt
betreffenden Nachteile, und dieelbe hat ich fat in eine Betürzung umgewandelt,
nachdem hier von Berlin aus die Nachricht eingegangen ein oll, daß es den dort
befindlichen Abgeordneten der Städte Saarbrücken und St. Johann gelungen ei,
die Errichtung eines förmlichen Landgerichts zu erwirken, wodurch allerdings
für die Stadt Trier ein bedeutender Nachteil enttehen würde“ . .. „Es
dürfte überhaupt die Frage ein, ob es ratam it, den in
der hieigen Provinz unverkennbar vorherrchenden
Hang zur Prozeßucht dbur&lt; Erleichterung der Prozeßfüh-
rung nod zu teigern.“

Die SaarbrüKker als unbotmäßige und wohlhabende
Pfefferäge.

Nachdem v. Ladenberg dieen üblen Trumpf ausgepielt und unere fried-
fertigen Vorfahren als regelrechte Prozeßhanel dem hohen Miniterio vor-
getellt und zugleich denunziert hat, meint er: „Die Errichtung eines förmlichen
Landgerichts würde, abgeehen von den unausbleiblichen Reklamationen
anderer Städte (er denkt an St. Wendel und Saarlouis) wohl noh. haupt-
ächlich das Bedenken einer kotpieligen Verwaltung und den Grundatz gegen
ich haben, daß man ohne vorherrchende Not eine Stadt, in der die Aufrecht-
erhaltung einer guten Stimmung bei den darin obwaltenden eigentümlichen
Verhältnien beonders wünchenswert it, einer Nahrungsquelle zu-
gunjten einer andern, der Vermehrung ihrer Nährungs-
quellen offenbar nicht bedürftigen, nicht berauben muß.“
Der alte Herr mit dem geteiften Vatermörder ieht alo offenbar in Saar-
brücken ein Dorado aftvoller Lebensführung. Wir wollen eine Notiz wenig-
tens oweit gelten laen, als man hier einem guten Een auch das nötige


